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Wir haben die Aufgabe, unseren Mitschülern anhand des Beispiels „Sportgeschäft Killy“ die Umsatzsteuervoranmeldung, mittels des U-30 Formulars, und die Ausfüllung des Zahlscheines für das Finanzamt zu erläutern. Dementsprechend ist unsere Arbeit in 2 größere Bereiche gegliedert, in die Berechnung der Umsatzsteuer und in die Lohn- und Gehaltsberechung.

Da es sich dabei um ein sehr komplexe Aufgabe handelt, haben wir uns im weiteren mit den dazugehörigen Themen wie innergemeinschaftliche Lieferung und Erwerb, Import und Export beschäftigt. Die Lohn- und Gehaltsabgaben, die Sozialversicherung und die Lohnsteuer waren weitere Gebiete mit denen wir uns auseinandergesetzt und entschlossen haben diese auch in unseren Vortrag mit einzubeziehen.

	Das Unternehmen:
	Sport Killy

Hauptstraße 41

6561 Ischgl


Steuernummer:
160/1234

Zuständiges Finanzamt:
Finanzamt Landeck





6500 Landeck



2.1.   Umsätze April 2001


	Konto
	Bezeichnung
	USt. 20 %
	USt. 0 %

	
	
	
	

	4000
	Erlöse Schuhe
	123.400,00
	

	4001
	Erlöse Bekleidung
	656.800,00
	

	4002
	Erlöse Schi und Boards
	367.900,00
	

	4003
	Erlöse Sonstige Sportartikel
	  89.789,00
	

	4004
	Erlöse Schi- und Boardversicherungen
	
	    6.900,00

	4005
	Erlöse Schiverleih
	  12.700,00
	

	4010
	Erlöse Export
	
	  90.450,00

	4020
	Erlöse ig. Lieferung
	
	145.900,00

	4410
	Kundenskonto
	  13.500,00
	

	4411
	Kundenskonto Exporte
	
	    3.250,00

	4412
	Kundenskonto ig. Lieferung
	
	    3.678,00

	
	
	
	

	
	Summen
	1.264.089,00
	250.178,00

	
	Davon sind zu versteuern:
	   252.817,80
	

	
	
	

	
	Gesamt
	1.514.267,00


Weitere benötigte Konten:

	Konto
	Bezeichnung
	Beträge

	
	
	

	2500
	Vorsteuer
	134.300,00

	2501
	Vorsteuer aus ig. Erwerben
	  90.890,00

	2520
	Einfuhrumsatzsteuer
	  78.450,00

	3500
	Umsatzsteuer
	252.817,80

	3510
	Erwerbssteuer (USt. aus ig. Erwerben)
	  90.980,00



2.2.   Die Erlöskonten
Die mehreren unterschiedlichen Erlöskonten werden benötigt, da es der besseren Übersicht dient. Inventuren können schneller erledigt, Abweichungen schneller festgestellt und die Umsatzsteuer kann durch die übersichtliche Auflistung leichter berechnet werden. Darüber hinaus besteht eine gesetzliche Verpflichtung die Erlöskonten nach Steuersätzen getrennt zu verwalten.

2.3.   Auslandsgeschäfte

Allgemein

Auslandsgeschäfte werden nach folgendem Kriterium unterschieden. Handelt es sich bei dem ausländischen Unternehmen, mit dem wir im Kontakt stehen, um ein Unternehmen in einem Drittland, einem Staat der nicht Mitglied der EU ist, sprechen wir von Export oder Import.

Befindet sich das Unternehmen in EU-Gemeinschaftsgebiet, dazu werden alle Staaten gezählt die Mitglied der Europäischen Union sind, sprechen wir von innergemeinschaftlicher Lieferung oder Erwerb.

Innergemeinschaftliche Lieferung

Eine innergemeinschaftliche Lieferung liegt laut Umsatzsteuergesetz dann vor, wenn

· die Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet versendet wird,

· der Abnehmer ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erworben hat,

· der Erwerb des Gegenstandes beim Abnehmer (im anderen Mitgliedsstaat) umsatzsteuerbar ist.


Beim Lieferanten sind die innergemeinschaftlichen Lieferungen steuerfrei, es handelt sich um eine echte Steuerbefreiung, beim Abnehmer sind sie umsatzsteuerpflichtig. Beim Ausstellen der Rechnung muss der Lieferant seine eigene und die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden vermerken. Weiters muss er auf die Steuerfreiheit der Lieferung hinweisen.

Die anfallende Umsatzsteuer ist im EU-Journal zu erfassen. In Österreich sind Unternehmen verpflichtet , diese „Zusammenfassende Meldung“ vierteljährlich beim Finanzamt abzugeben. Sie beinhaltet die innergemeinschaftlichen Warenlieferungen getrennt nach den UID-Nummern der Kunden. Ein Beispiel für das U-13 Formular „Zusammenfassende Meldung“ befindet sich auf der nächsten Seite.

Export

Unter einem Export (einer Ausfuhr) versteht man die Lieferung in ein Drittland. Sie sind umsatzsteuerfrei, es handelt sich um echte Befreiungen.

Die Kosten, die bei der Beförderung der Gegenstände entstehen, sind bei Exporten umsatzsteuerfrei.

Der Buchnachweis

Um die Steuerbefreiung geltend zu machen müssen vom Unternehmer die entsprechenden Belege, wie zum Beispiel Rechnungsdurchschriften, Versandbelege, Empfangsbestätigungen von Kunden und die vorschriftsmäßigen Verbuchungen nachgewiesen werden. Ist dies nicht der Fall kann die Steuerbefreiung verloren gehen.

Neben den Exporten muss der Buchnachweis auch bei den innergemeinschaftlichen Lieferungen erbracht werden.


Innergemeinschaftlicher Erwerb

Eine innergemeinschaftliche Erwerb liegt laut Umsatzsteuergesetz dann vor, wenn

· wenn die Lieferung von einem EU-Mitgliedsstaat in das Inland erfolgt,

· der Erwerber ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt,

· der Lieferant in seinem Land nicht aufgrund einer Sonderregelung für Kleinunternehmen umsatzsteuerbefreit ist.

Erwerbssteuer

Der Lieferant aus dem EU-Gemeinschaftsgebiet hat die Berechtigung umsatzsteuerfrei zu liefern, wenn sich der Unternehmer (Erwerber) mit seiner UID-Nummer ausgewiesen hat. Dem österreichischen Erwerber trifft beim innergemeinschaftlichen Erwerb die Verpflichtung, die Erwerbssteuer zu entrichten. Die Bemessungsgrundlage ist das Entgeld laut Rechnung. Für die Berechnung der Erwerbssteuer ist der für die jeweilige Warenart maßgebende Umsatzsteuersatz anzuwenden (20 %, 10 %).

Die anfallende Erwerbssteuer ist im Erwerbssteuerjournal zu erfassen. Sie ist im Normalfall als „Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerben“ abziehbar. Dadurch entsteht keine zusätzliche Belastung für den österreichischen Unternehmer.

Import

Ein Import (eine Einfuhr) liegt vor, wenn ein Gegenstand aus einem Drittlandsgebiet in das Inland gelangt.

Neben dem Zoll und einer eventuellen Verbrauchssteuer ist die Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten. Diese ist auf dem Konto „2520 Einfuhrumsatzsteuer“ zu verbuchen. Sie ist als Vorsteuer mit dem Finanzamt in dem Monat verrechenbar, in dem sie entrichtet worden ist.

2.4.   Befreiung von der Umsatzsteuer

Echte Befreiung

Eine echte Befreiung liegt vor, wenn nicht nur der Umsatz von der Steuer befreit ist, sondern auch die Vorsteuer abgesetzt werden kann. Dadurch trifft eine völlige Entlastung von der Umsatzsteuer ein. Zwei Beispiele dafür sind

· Ausfuhrlieferungen oder

· Beförderungen von Gegenständen im grenzüberschreitenden Beförderungsverkehr.

Unechte Befreiung

Unechte Befreiungen sind dann gegeben, wenn zwar der Umsatz steuerfrei ist, aber die Vorsteuer nicht abgesetzt werden kann. Beispiele dafür können sein

· Umsätze aus der Gewährung von Krediten

· Umätze von Geldforderungen, Wertzeichen oder Wertpapieren und

· Vermietung und Verpachtung von Grundstücken.

2.5.   Das U-30 Formular

Das U-30 Formular ist bei allen Finanzämtern erhältlich und kann seit Neustem auch auf der Homepage vom Bundesministerium für Finanzen (www.bmf.gv.at) heruntergeladen werden. Ein Beispiel für dieses Formular befindet sich auf der nächsten Seite.



3.1.   Lohn- und Gehaltsliste Mai 2001

	Gehälter
	Normalbezüge
	78.700,00

	
	Überstundengrundlohn
	  1.116,40

	
	freie Überstundenzuschläge
	     465,00

	
	pflichtige Überstundenzuschläge
	       93,00

	
	Gesamtbezüge
	80.374,40

	
	
	

	
	
	

	
	Sozialversicherung (DNA)
	14.186,00

	
	Lohnsteuer
	10.351,30

	
	Auszahlungsbetrag
	55.837,10


Lohn- und Gehaltsabgaben für den Monat Mai 2001

	SV-DGA
	17.400,98

	DB
	3.617,00

	DZ
	410,00

	Kommunalsteuer
	2.411,00


3.2.   Lohn- und Gehaltsabgaben
Dienstgeberbeitrag

Die Mittel für die Familienbeihilfen, die vom Ausgleichsfond für Familienbeihilfen zu tragen sind, werden durch die Beiträge der Dienstgeber aufgebracht. Beitragsgrundlage ist die Summe der Bezüge, inklusive der Sachbezüge.

Nicht zur Beitragsgrundlage zählen 

· Ruhe- und Versorgungsbezüge, 

· Abfertigungen und andere Bezüge, die bei Beendigung des Dienstverhältnisses anfallen, 

· oder lohnsteuerfreie Sozialleistungen des Unternehmers.

Die Höhe des Dienstgeberbeitrages liegt bei 4,5 %. Außerdem ist kaufmännisch auf- oder abzurunden. Der DB ist bis spätestens 15. des Folgemonats an das Finanzamt abzuführen.

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag

Der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag ist eine Kammerumlage, die von den Wirtschaftskammern von ihren Mitgliedern erhoben wird. In Tirol beträgt diese 0,51 %, in den anderen Bundesländern gelten zum Teil andere Prozentsätze. Der DZ ist monatlich an das Finanzamt abzuführen.

Kommunalsteuer

Die Kommunalsteuer fließt den Gemeinden zu und ist daher an die Gemeinde, in der sich die Betriebsstätte des Unternehmens befindet, abzuführen. Die Bemessungsgrundlage ist wie bei DB und DZ die Summe der Gesamtbezüge. Die Höhe der Kommunalsteuer beträgt 3 %. Sie ist monatlich zu errechnen und bis spätestens am 15. des Folgemonats an die Gemeinde abzuführen.

3.3.   Sozialversicherung
Unter Sozialversicherung versteht man die gesetzlich geregelte Pflichtversicherung der Arbeitnehmer für den Fall der Krankheit, eines Arbeitsunfalls, der Invalidität bzw. der Berufsunfähigkeit und der Arbeitslosigkeit bei öffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten.


Der Sozialversicherungsbeitrag im engeren Sinn umfasst die

· Arbeitslosenversicherung

· Krankenversicherung

· Unfallversicherung und

· Pensionsversicherung.

Der Sozialversicherungsbeitrag im weiteren Sinn umfasst zum Beispiel die

· Kammerumlage und den

· Wohnbauförderungsbeitrag.

Der Beitragszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat, der mit 30 Tagen anzunehmen ist. Die Höchstbeitragsgrundlage beträt 44.400,00 ATS, alles darüber ist sozialversicherungsfrei. Bei Angestellten ist ein Sozialversicherungsbetrag von 17,65 % zu berechnen und bei Arbeitern ein Betrag von 18,2 %.

Die Sozialversicherung bei Angestellten und Arbeitern unterscheidet sich nur durch den unterschiedlichen Prozentsatz.

3.4.   Lohnsteuer
Die Lohnsteuer ist keine eigene Steuer, sondern eine besondere Erhebungsform der Einkommenssteuer. Der Arbeitgeber hat sie bei jeder Lohnzahlung einzubehalten und spätestens am 15. Tag nach Ablauf eines jeden Kalendermonats an das Finanzamt abzuführen.

Als Bemessungsgrundlage dient der Bruttobezug, allerdings gibt es auch Ausnahmen die nicht zu versteuern sind, wie der

· Sozialversicherungsbeitrag

· Freibetrag

· Pendlerpauschale und

· Gewerkschaftsbeitrag.


Unter Freibetrag versteht man dem Arbeitnehmer entstandene Aufwände, wie zum Beispiel Ausbildungs- und Fortbildungskosten, oder freiwillige Weiterversicherung. Weiters ist zu beachten, dass es keine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern bei der Lohnsteuer gibt. Das Einkommenssteuergesetz spricht nur von „Arbeitnehmern“.

Lohnsteuertabellen

Wenn vom Bruttobezug die lohnsteuerfreien Beträge abgezogen wurden, erhält man die Bemessungsgrundlage für die Lohnsteuer. Diese kann man dann aus der Lohnsteuertabelle ableiten. Dabei ist zu beachten ob der Alleinverdienerabsetzbetrag vom jeweiligen Angestellten oder Arbeiter in Anspruch genommen wird oder nicht.

3.5.   Finanzamtzahlschein
Die Zahlscheine, die für die Bezahlung der Beträge für das Finanzamt benötigt werden, erhält man bei allen Postämtern. Es gibt aber auch die Möglichkeit die Verbindlichkeiten via Internet zu erledigen und zwar über die www.bezahlen.at Internetseite.
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